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RS OGH 1998/10/15 15Os141/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1998

Norm

FinStrG §207a

Rechtssatz

Für eine einstweilige Verfügung nach § 207a FinStrG reicht die objektive Gegebenheit der Gefährdung oder

Erschwerung; ein auf Gefährdung oder Erschwerung gerichtetes Verhalten des Beschuldigten ist nicht erforderlich.

Entscheidungstexte

15 Os 141/98

Entscheidungstext OGH 15.10.1998 15 Os 141/98
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